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Text 

Artikel 51. 

Zwangsauflagen können nur auf Grund eines schriftlichen Befehles und unter Verantwortlichkeit eines 
kommandierenden Generals erhoben werden. 

Die Erhebung soll soviel wie möglich nach den Vorschriften über die Ansetzung und Verteilung der 
bestehenden Abgaben erfolgen. 

Über jede auferlegte Leistung wird den Leistungspflichtigen eine Empfangsbestätigung erteilt. 


